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Zonenreglement Siedlung vom …

Die Einwohnergemeinde Oberwil erlässt, gestützt auf §§ 2, 5 und
18 des kantonalen Raumplanungs- und Baugesetzes (RBG) vom
8. Januar 1998 das Zonenreglement Siedlung.

A ALLGEMEINES
§ 1 Zweck, Geltungsbereich
1 Die Zonenvorschriften Siedlung bestehen aus dem Zonenplan
und dem Zonenreglement. Sie bezwecken eine geregelte Boden-
nutzung und Bautätigkeit im Siedlungsgebiet unter Berücksichti-
gung der Förderung der Biodiversität und des ökologischen Aus-
gleichs im Siedlungsraum.
2 Das Siedlungsgebiet der Gemeinde ist abgegrenzt durch den
Perimeter im Zonenplan Siedlung. Es gliedert sich in verschiedene
Zonen.

Ausserhalb des Siedlungs-
gebiets kommen die Zonen-
vorschriften Landschaft zur
Anwendung.
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B ZONEN IM SIEDLUNGSGEBIET
§ 2 Wohnzonen
1 Wohnzonen umfassen Gebiete, die in erster Linie der Wohnnut-
zung vorbehalten sind. Zugelassen sind nicht störende Betriebe,
deren Bauweise der Zone angepasst ist. Zugelassen sind nament-
lich kleinere emissionsarme Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe
mit geringem Zubringerverkehr.

§ 3 Wohn- und Geschäftszonen
1 Wohn- und Geschäftszonen umfassen Gebiete, die der Wohnnut-
zung und wenig störenden Betrieben vorbehalten sind. Zugelassen
sind namentlich Läden, Büroräumlichkeiten, Dienstleistungsbe-
triebe, Gaststätten sowie kleinere Handwerksbetriebe mit wenig
störenden maschinellen Einrichtungen.

§ 4 Kernzonen
1 Kernzonen umfassen architektonisch und städtebaulich wertvolle
Stadt- und Ortskerne, die in ihrem Charakter erhalten oder saniert
werden sollen. Zugelassen sind Wohnnutzung sowie mässig stö-
rende Betriebe wie namentlich Gaststätten und Kleinbetriebe mit
mässig störenden maschinellen Einrichtungen.
2 In der Kernzone sind erhöhte Anforderungen an die architektoni-
sche Gestaltung zu erfüllen. Bauten und Anlagen müssen sich in
ihre Umgebung einfügen und auf geschützte und schützenswerte
Objekte Rücksicht nehmen, so dass eine gute Gesamtwirkung er-
reicht wird.

§ 5 Gewerbezonen
1 Gewerbezonen umfassen Gebiete, die insbesondere der Auf-
nahme von mässig störenden Betrieben vorbehalten sind. Zugelas-
sen sind namentlich Werkhöfe, Werkstätten, Lagerhäuser, und wei-
tere mässig störende Betriebe.
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2 Verkaufs- und Freizeiteinrichtungen wie Erlebnisparks, Multiplex-
kinos und ähnliche, die nachweislich ein zusätzliches Verkehrsauf-
kommen von mehr als 250 PW-Fahrten/Werktag oder mehr als 50
PW-Fahrten/Spitzenstunde verursachen, sind nicht zulässig. Im
Sinne der übergeordneten Gesetzgebung ist der Gemeinderat be-
rechtigt in Abwägung öffentlicher und privater Interessen sowie in
Würdigung der besonderen Umstände des Einzelfalls bei der Bau-
bewilligungsbehörde schriftlich begründet Ausnahmen zu beantra-
gen.

§ 6 Zonen für öffentliche Werke und Anlagen
1 Zonen für öffentliche Werke und Anlagen umfassen Gebiete, die
zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben benötigt werden. In beschränk-
tem Umfang sind andere Nutzungen zulässig, sofern sie mit der Er-
füllung der öffentlichen Aufgaben verträglich sind.
2 Die Nutzung richtet sich nach dem für das Werk oder die Anlage
vorgegebenen Zweck. Die Bauweise richtet sich nach der Funktion
der Anlage, und es sind die öffentlichen und privaten Interessen zu
berücksichtigen.
3 Aus dem Zonenplan Siedlung ergibt sich, für welche öffentlichen
Aufgaben eine bestimmte Zone für öffentliche Werke und Anlagen
vorgesehen ist.

Die Zweckbestimmungen
der OeWA-Zonen sind im
Zonenplan Siedlung defi-
niert.

4 In den Zonen für öffentliche Werke und Anlagen Nr. 2 gelten die
Vorschriften der Kernzone sinngemäss.
5 In der Zone für öffentliche Werke und Anlagen Nr. 3 sind erhöhte
Anforderungen an die architektonische Gestaltung zu erfüllen. Bau-
ten und Anlagen müssen sich in ihre Umgebung einfügen und auf
geschützte und schützenswerte Objekte Rücksicht nehmen, so
dass eine gute Gesamtwirkung erreicht wird.
6 Die Umgebungsgestaltung, die Pflege und der Unterhalt haben
naturnah und im Sinne des ökologischen Ausgleichs zu erfolgen.

§ 7 Zonen mit Quartierplanpflicht
1 Zonen mit Quartierplanpflicht umfassen Gebiete, in denen nur
aufgrund eines Quartierplans gebaut werden darf. Es gelten die
Bestimmungen des kantonalen Raumplanungs- und Baugesetzes
vom 8. Januar 1998, insbesondere die §§ 37 - 47 RBG.
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2 Für die bezeichneten Zonen für Quartierplanpflicht gelten fol-
gende Ziele und Vorgaben:

Neue Planungsziele der neu
ausgeschiedenen Zonen mit
Quartierplanpflicht sind defi-
niert.

a) Alle Zonen mit Quartierplanpflicht

 Realisierung eines vielfältiges Wohnungsangebots (alters-
gerechtes Wohnen, verschiedene Wohnungsgrössen und
Zielgruppen, Anteil gemeinnütziger Wohnungsbau);

 Realisierung attraktiver Grünräume unter Berücksichtigung
der Biodiversitäts-Förderung sowie des ökologischen Aus-
gleichs im Siedlungsraum;

 Erstellung eines Energiekonzepts (mit Zielen wie Minimie-
rung des Energiebedarfs, rationelle Energienutzung, Nut-
zung von erneuerbaren Energien, Optimierung der Gebäu-
dehüllen etc.) sowie Berücksichtigung des nachhaltigen
Bauens.

 Erstellung eines Mobilitätskonzepts, welches aufzeigt, wie
die Mobilität aller Nutzergruppen (d. h. Beschäftigte, Bewoh-
nerschaft, Besuchende, Kunden) organisiert und bewältigt
werden kann. Mit dem Konzept sind Massnahmen aufzuzei-
gen, die den induzierten Verkehr mit den Strassenkapazitä-
ten, dem öffentlichen Verkehr und dem Fuss- und Velover-
kehr abstimmen.

Bundesgesetz über die För-
derung von preisgünstigem
Wohnraum

Wohnraumförderungsgesetz
(WFG) vom 21. März 2003

b) Zone mit Quartierplanpflicht ZQP 1, 2, 3, 4 und 5 „Zentrum“
 Die Ziele beabsichtigen die qualitative Aufwertung und Ent-

wicklung des Zentrums. Das Gebot der hochwertigen Innen-
entwicklung soll umgesetzt werden;

 Aufgrund der Lage der Zone im Mittelpunkt des Ortszent-
rums gelten hier besonders hohe Anforderungen an die Ge-
staltung der Bauten und deren Umgebung;

 Entwicklung von Orts- oder Quartierzentren. Zugelassen
sind Wohnnutzung sowie mässig störende Betriebe, insbe-
sondere publikumsintensivere Geschäftsbetriebe, Gaststät-
ten und Kleinbetriebe mit mässig störenden Einrichtungen;

 Berücksichtigung ortsklimatischer Aspekte, wie Durchlüf-
tung, thermischer Komfort, Grün- und ökologische Aus-
gleichsflächen, Dach- und Hofbegrünungen sowie Baumbe-
pflanzung entlang der Strassen;
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 Für eine gute Gestaltung und Nutzung der Freiräume müs-
sen die Parkplätze in den Zonen mit Quartierplanpflicht in
unterirdischen Parkanlagen angeordnet werden. Zulässig
sind oberirdische Besucherplätze in beschränkter Anzahl.

c) Zone mit Quartierplanpflicht ZQP 6 und 7 „Sägestrasse“
 Hochwertige, verdichtete Arealentwicklung mit gemischter

Nutzung;

 Attraktive Freiraumgestaltung und gute Durchwegung, ins-
besondere ein öffentlicher Weg entlang der Birsig;

 Abstimmung ZQP 7 mit der Entwicklung auf dem Eisweihe-
rareal;

 Berücksichtigung ortsklimatischer Aspekte, wie Durchlüf-
tung, thermischer Komfort, Grün- und ökologische Aus-
gleichsflächen, Dach- und Hofbegrünungen sowie Baumbe-
pflanzung entlang der Strassen.

Es wird eine gemischte
Nutzung und Aufwertung
des Transformationsgebiets
angestrebt.

d) Zone mit Quartierplanpflicht ZQP 8 „Hohestrasse“
 Hochwertige, verdichtete Arealentwicklung mit vorwiegend

Wohnnutzung;

 Gute städtebauliche Einpassung in den Quartiercharakter
und den Siedlungsrand;

 Erhalten der Baumallee.

e) Zone mit Quartierplanpflicht ZQP 9 „Cheibmatt“
 Hochwertige, verdichtete Arealentwicklung mit vorwiegend

Wohnnutzung;
 Gute städtebauliche Einpassung in den Quartiercharakter;
 Reduziertes Parkplatzangebot in Abstimmung zu ÖV-Halte-

stellen.
§ 8 Grünzonen
1 Grünzonen sind von Bauten, Anlagen und Einrichtungen grund-
sätzlich freizuhalten. Sie dienen der Erholung, der Gliederung des
Siedlungsgebietes sowie dem ökologischen Ausgleich und dem Bi-
otopverbund.
2 Nutzung, Pflege und Unterhalt haben naturnah und im Sinne des
ökologischen Ausgleichs zu erfolgen.
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§ 9 Gewässerraum
1 Der Gewässerraum entspricht einer überlagernden Schutzzone.
Er dient der Gewährleistung der natürlichen Funktion des Gewäs-
sers, des Hochwasserschutzes sowie der Gewässernutzung nach
Art. 36a des Gewässerschutzgesetzes.
2 Innerhalb des Gewässerraums richtet sich die Zulässigkeit von
Bauten, Anlagen und Nutzungen nach den Bestimmungen des
Bundesrechts, insbesondere nach Art. 41c der Gewässerschutz-
verordnung.
3 Für die Werterhaltung und Förderung der Uferbereiche gilt:

 Eine standortgerechte Ufervegetation ist zu erhalten, zu för-
dern, fachgerecht zu pflegen und nötigenfalls zu durchfors-
ten;

 wo eine standortgerechte Ufervegetation fehlt, ist sie mit ein-
heimischen Arten anzulegen;

 beeinträchtigte Uferpartien sind zu renaturieren;
 ökologisch und wasserbaulich bedingte Pflege- und Unter-

haltsmassnahmen sowie Massnahmen zur Freilegung ein-
gedolter Gewässerabschnitte sind ingenieur-biologisch aus-
zuführen.
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C ALLGEMEINE BAUVORSCHRIFTEN
§ 10 Eingliederung der Bauten in die Umgebung
1 Alle Bauten sind derart in ihre bauliche und landschaftliche Um-
gebung einzugliedern, dass eine gute Gesamtwirkung erreicht
wird. Dies gilt besonders für die Baumassenverteilung, Staffelung
der Bauten, Bauhöhe, Bauform, Dachgestaltung, Material- und
Farbwahl sowie für die Umgebungsgestaltung.

§ 11 Anrechenbare Grundstücksfläche
1 Für die Berechnung der baulichen Nutzung ist die im Zeitpunkt
der Erteilung der Baubewilligung vorhandener anrechenbarer
Grundstücksfläche (aGSF) massgebend.

Verwendung Terminologie
der IVHB*

2 Zur anrechenbaren Grundstücksfläche gehören die in der ent-
sprechenden Bauzone liegenden Grundstücksflächen bzw. Grund-
stücksteile im Zeitpunkt der Erteilung der Baubewilligung.
3 Liegen Parzellenteile nicht in einer Bauzone, so dürfen diese
Teile nicht in die Berechnung der baulichen Nutzung miteinbezo-
gen werden.
4 Liegen Parzellenteile in verschiedenen Bauzonen, so ist die zu-
lässige bauliche Nutzung gesondert zu ermitteln; die bauliche Nut-
zung kann in einem Baukörper erfolgen.
5 Der Gemeinderat gestattet den Einbezug von abgetretenem Land
für Strassen und Anlagen bei der Nutzungsberechnung, sofern
dies bei der Festlegung der Höhe der Landentschädigung berück-
sichtigt wurde. Dies gilt auch, wenn im Rahmen von Baulandumle-
gungen Land kostenlos für Verkehrsflächen oder andere öffentliche
Aufgaben an die Gemeinde abgetreten wurde.

§ 12 Grün- und ökologische Ausgleichsflächenziffer
1 Die Grün- und ökologische Ausgleichsflächenziffer (GAZ) ist die
Verhältniszahl der Grün- und ökologische Ausgleichsfläche zur an-
rechenbaren Grundstücksfläche (aGSF).

Abweichung der Definition
bezüglich Grünflächenziffer
gemäss § 48 IVHB* RBV
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2 Die Grün- und ökologische Ausgleichsfläche ist als Mindestmass
festgelegt und ist dauernd und sachgerecht zu pflegen. Vor dem
Fällen eines für die Grün- und ökologischen Ausgleichsfläche anre-
chenbaren kronenbildenden Baums besteht eine Meldepflicht beim
Gemeinderat. Dieser hat über eine entsprechende Ersatzbepflan-
zung zu befinden.
3 Als anrechenbare Grün- und ökologische Ausgleichsfläche gelten
natürliche und/oder bepflanzte Bodenflächen eines Grundstücks,
die nicht versiegelt sind, über unterirdischen Bauten ein Boden-
schicht von mindestens 40 cm aufweisen und über natürliche Ver-
sickerungseigenschaften verfügen.

Um ökologische Ausgleichs-
flächen zu fördern, sind
Schottergärten mit spärlicher
oder fehlender Bepflanzung
nicht anrechenbar.

Siehe Anhang 1 Empfehlun-
gen zum Zonenreglement

4 Als Grün- und ökologische Ausgleichsflächen zusätzlich anre-
chenbar sind:

 naturnah gestaltete Wasserflächen; 

 Parzellenteile, die mit naturnah gestalteten Uferschutzzonen
überlagert sind; 

 die Hälfte von begrünten Dachflächen;

 20 m2 für jeden kronenbildenden Baum in der Gewerbezone
und 10 m2 in den übrigen Zonen. Dies gilt für Bäume ab
mind. 2.0 m Stammhöhe.

Die naturnahen Uferschutz-
zonen müssen zwingend
eine standortgerechte und
einheimische Bepflanzung
aufweisen, um angerechnet
werden zu können.

Siehe Anhang 6 Artenliste
Bäume

5 Als Grün- und ökologische Ausgleichsfläche nicht anrechenbar
sind:

 Abstellflächen für Autos und Wohnmobile;
 Schottergärten mit spärlicher oder fehlender Bepflanzung.

6 Für Umbauten und bei der Erstellung von Kleinbauten gemäss
§ 92 Abs. 1 lit. a. RBV muss die Grün- und ökologische Aus-
gleichsflächenziffer nicht nachgewiesen werden.

§ 13 Ausnützungsziffer Siehe § 49 IVHB* RBV

1 Die Ausnützungsziffer (AZ) ist die Verhältniszahl zwischen der
anrechenbaren Bruttogeschossfläche der Hauptbauten (BGFH) zur
anrechenbaren Grundstücksfläche (aGSF).
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Zur BGFH werden gerechnet:
 oberirdische Vollgeschossflächen inkl. Umfassungsmauern;

 alle Dachgeschossflächen, unabhängig von deren Nutzung
(inkl. Wände, Treppen, Gänge etc.), welche innerhalb des
Dachprofils eine Höhe von mind. 2.3 m von OK Dachge-
schossboden bis zur UK Dachkonstruktion aufweisen und de-
ren Breite mehr als 2.0 m beträgt;

 Untergeschossflächen inkl. zugehörige Trennwände und Um-
fassungsmauern, Treppen und Zugänge, welche unabhängig
von der Nutzung die wohnhygienischen Voraussetzungen er-
füllen (10% Fensterfläche, 2.3 m Raumhöhe);

 Flächen von unbeheizten Zwischenklimaräumen wie ver-
glaste Balkone, Wintergärten, vorgelagerte Windfänge und
dergleichen.

Zur BGFH werden nicht gerechnet:

 mindestens einseitig offene, gedeckte oder ungedeckte Bal-
kone;

 mindestens einseitig offene, gedeckte Eingangsbereiche und
Sitzplätze.

§ 14 Nutzungsübertragung Siehe § 88 BauG

1 Es ist zulässig, innerhalb derselben Bauzonenart nicht bean-
spruchte bauliche Nutzung auf ein benachbartes Grundstück zu
übertragen.
2 Bei einer Nutzungsübertragung auf eine Nachbarbarzelle muss
die Dienstbarkeit für die berechtigte Parzelle der überschüssigen
Nutzung vor Erteilung der Baubewilligung vorliegen.

§ 15 Ermittlung der Fassaden- und Gebäudehöhe
1 Die Fassadenhöhe wird gemessen ab dem Schnittpunkt der Fas-
sade mit dem tiefsten Punkt des massgebenden Terrains bis zum
Schnittpunkt der Fassade mit der rohen Dachkonstruktion.

Siehe Skizze Anhang 4
zur Fassadenhöhe

2 Die Gebäudehöhe wird gemessen ab dem Schnittpunkt der Fas-
sade mit dem tiefsten Punkt des massgebenden Terrains bis zum
höchsten Punkt der rohen Dachkonstruktion.

Siehe Skizze Anhang 4
zur Gebäudehöhe

3 Zwischen Gebäuden dürfen nur Klein- und Anbauten erstellt wer-
den, deren Gebäudehöhe 3.5 m nicht übersteigen.
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4 Bei versetzter Geschossbauweise muss für jeden versetzten Teil
die Fassaden- und die Gebäudehöhe separat eingehalten werden.
Die Fassadenhöhe wird beim Gebäudeversatz ab dem massge-
benden Terrain gemessen.
5 In der Gewerbezone können einzelne höhere Bauten und Bau-
teile, die aus betrieblichen oder technischen Gründen vorgesehen
sind, vom Gemeinderat gestattet werden, wenn dadurch keine öf-
fentlichen und nachbarlichen Interessen verletzt werden.

§ 16 Abgrabungen und Terrain-Einschnitte
1 Bei Abgrabungen des massgebenden Terrains am Gebäude darf
die zulässige Fassadenhöhe nicht überschritten werden.

2 Abgrabungen am Untergeschoss sind bis zu einem Drittel des
Gebäudeumfangs zulässig.

3 Für Garagen und Eingänge sind zusätzliche Abgrabungen ohne
Änderung des Messpunkts für Fassaden- und Gebäudehöhe ge-
stattet. Ein Einschnitt für Haus- und Kellereingang ist mit einer Kro-
nenbreite von max. 2.5 m, ein Einschnitt für Garagen-Einfahrten
mit einer max. Kronenbreite von 7.0 m gestattet.

4 Wenn die Abgrabungen aneinandergereiht werden, darf die Ge-
samtbreite 7.0 m nicht überschreiten.

5 Pro Gebäude sind maximal zwei Terrain-Einschnitte für einen Ein-
gang und eine Garagen-Einfahrt zulässig.

§ 17 Vollgeschosszahl
1 Die zulässige Vollgeschosszahl jeder Nutzungszone ergibt sich
aus den zonenspezifischen Vorschriften (Zonentabelle) gemäss
§ 52.

2 Als Vollgeschosse gelten alle diejenigen Geschosse, welche in
der Fassade wesentlich in Erscheinung treten. Nicht als Vollge-
schosse gelten Geschosse unter dem Dach, deren Kniestockhöhe
weniger als 1.2 m beträgt sowie Geschosse im Gebäudesockel,
welche talseits nicht mehr als 1.5 m und bergseits nicht mehr als
1.0 m in Erscheinung treten. Gemessen wird an der Fassade am
tiefsten Punkt des massgebenden Terrains.
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§ 18 Höhenfixpunkt
1 Im Situationsplan ist ein von einem Geometer mit Unterschrift be-
stätigter Höhenfixpunkt einzutragen. Der Bezugspunkt muss auf ei-
nem sicheren und unverrückbaren Untergrund angebracht werden.
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D GESTALTUNG DER BAUTEN UND
DER UMGEBUNG

D.1 ALLGEMEINE GESTALTUNGSVORSCHRIFTEN Für die Kernzone gelten die
Gestaltungsvorschriften ge-
mäss Kap. D.4§ 19 Dachgestaltung

1 Für die Wohn- und Wohn-Geschäftszonen sind folgende Dach-
formen zulässig (gemäss Anhang 2):

 Steildächer;
 Flachdächer.

Siehe Anhang 2 Dachfor-
men

2 Die Dächer sind - mit Ausnahme von Solar- und Photovoltaikan-
lagen (PVA) - mit mattem Bedachungsmaterial einzudecken. Bei
Steildächern dürfen Wiederkehre, Kreuzgiebeldächer etc. nicht
breiter sein als die Hälfte der zugehörigen Fassadenlänge.
3 Für die Gewerbezone ist die Dachform frei wählbar.
4 Pro Dachfläche sind jeweils nur zwei Arten von Bauteilen zuge-
lassen (Ausnahmen: Kamine, Lüftungsrohre etc.).

Es wird zwischen folgenden

Arten von Bauteilen unter-

schieden:

 Dachflächenfenster

 Glasziegelgruppen

 Lukarnen mit gleicher
Dacheindeckung

 Dacheinschnitte

5 Dachflächen mit einer Neigung von weniger als 10° sind exten-
siv zu begrünen. Davon ausgenommen sind begehbare Dachflä-
chen, Glasdächer, Bereiche mit Solaranlagen und Dächer mit we-
niger als 15 m2 Fläche.

§ 20 Dachaufbauten und Dacheinschnitte
1 Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind nur auf Dächern mit ei-
ner Mindestneigung von 35° zulässig und müssen ästhetisch be-
friedigen.

Siehe Anhang 3 Dachauf-
bauten und Dacheinschnitte

2 Folgende Arten von Dachaufbauten sind zulässig:
 zurückversetzte Giebel- oder Schlepplukarnen
 fassadenbündige Giebel- oder Schlepplukarnen
 gedeckte und offene Dacheinschnitte

3 Die Summe der Breiten der Dachaufbauten und Dacheinschnitte
darf nicht breiter sein als zwei Drittel der Fassadenlänge. Der Min-
destabstand von den Fassadenenden beträgt 1.5 m, der Mindest-
abstand von Gräten und Kehlen 0.5 m.



Zonenreglement Siedlung der Gemeinde Oberwil 18

4 Die Fronthöhe der Dachaufbauten darf max. 1.6 m betragen. Bei
Dachaufbauten mit Satteldach wird die Fronthöhe bis zur Ober-
kante der Dachaufbau-Traufe gemessen. Messebene ist in die-
sem Fall die Aussenkante der Dachaufbau-Seitenwand. Für
Dacheinschnitte gilt diese Bestimmung sinngemäss.
5 Der Abstand des Überganges des Dachaufbaues in das Haupt-
dach unterhalb des Firstes beträgt mind. 1.0 m;
6 Der Rücksprung von zurückversetzten Dachaufbauten beträgt
mind. 0.5 m (Schrägmass) ab der Traufe. Wobei fassadenbündige
Dachaufbauten zulässig sind.
7 Dachaufbauten auf Flachdächern sind – mit Ausnahme von tech-
nischen Aufbauten – nicht zulässig.

§ 21 Attikageschosse auf Flachdächern
1 Die Höhe der Attikageschosse darf, gemessen ab Oberkante der
rohen Decke bis zur Oberkante der rohen Dachkonstruktion des
Aufbaus, maximal 3.0 m betragen.

Attikageschosse sind ausser
der Kernzone in allen Zonen
zugelassen.

2 Die geschlossenen Bauteile der Aufbauten müssen mindestens
2.0 m hinter der Fassadenflucht liegen.

Die (Be-)Nutzung von Flach-
dächern auf Attikageschos-
sen und Flachdachgebäu-
den ist nicht gestattet.

3 Eine massive Brüstung darf im Maximum 1.0 m hoch sein (ab
Fertigmass).
4 Die Attikageschosse dürfen auf maximal zwei Seiten mit der da-
runter liegenden Fassade fassadenbündig angeordnet werden.
5 Die Fläche der Attikageschosse inklusive überdachter Flächen
und technischer Anlagen darf maximal 60% der darunterliegenden
Geschossfläche (GF) betragen. Freiauskragende Vordächer von
max. 1.0 m werden nicht angerechnet.

§ 22 Vogelfreundliches Bauen
1 Um Vogelkollisionen an Glas zu vermeiden sind Passerellen,
Windfänge, Veloständer, Lärm- und Sichtschutzwände, Wintergär-
ten, Eckkonstruktionen, Balkongeländer und spiegelnde Fassaden
aus möglichst wenig spiegelnden Produkten mit einem Aussenre-
flexionsgrad von max. 15 % und / oder kontrastreiche Markierun-
gen einzusetzen.

Siehe Empfehlungen von
Birdlife und Schweizerische
Vogelwarte

Merkblatt Vogelkollisionen
an Glas vermeiden

Merkblatt Vogelfreundliches
Bauen mit Glas und Licht
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D.2 VORSCHRIFTEN ZUR UMGEBUNGSGESTALTUNG

§ 23 Umgebungsgestaltung allgemein
1 Für die Bepflanzung sind einheimische, standortgerechte Arten
zu wählen.

Siehe Anhänge 6 und 7

2 Eine Bepflanzung mit Arten, die zu den sogenannten invasiven
Neophyten gezählt werden, ist nicht zulässig.

§ 24 Umgebungsgestaltung in den Wohn- und Wohn-Ge-
schäftszonen

1 Abgrabungen und Aufschüttungen bei Terraingestaltung dürfen
gegenüber dem massgebenden Terrain vertikal gemessen 1.5 m
nicht überschreiten.
2 In einem 2.0 m breiten Abstand zur Strassenlinie sind Schotter-
gärten mit spärlicher oder fehlender Bepflanzung nicht zulässig.

Um die Begrünung der
Strassenräume zu bewah-
ren, sind Schottergärten ent-
lang der Strassen nicht zu-
lässig.

3 Offene Abstellplätze sind unversiegelt, d. h. wasserdurchlässig
und für Spontanvegetation geeignet auszugestalten. Pro drei
oberirdische Abstellplätze ist ein hochstämmiger standortgerech-
ter Baum im Bereich der Abstellplätze zu pflanzen.

Siehe Anhang 6 Artenliste
Bäume und Anhang 1 Emp-
fehlungen zum Zonenregle-
ment

4 Mindestens die Hälfte des Parzellenanstosses zu den Kantons-
und Gemeindestrassen ist in einer Tiefe von mindestens 2.0 m als
unversiegelter Vorgarten zu gestalten.

In den Wohnzonen haben
der Gartenquartiercharakter
und die grünen Vorgärten
entlang den Quartier-stras-
sen eine wichtige Bedeu-
tung.

§ 25 Frei- und Spielflächen
1 Bei der Errichtung von Mehrfamilienhäusern mit mehr als vier
Wohnungen sind genügend und zweckmässig ausgestaltete Frei-
und Spielflächen zu erstellen und dauernd zu erhalten.

Frei- und Spielflächen die-
nen dazu, familiengerechte
Überbauungen von Miets-
häusern und Eigentumswoh-
nungen sicher zu stellen.
Gleichzeitig fördern sie die
Wohnqualität.

2 Die Grösse der Frei- und Spielflächen muss mindestens 10% der
massgebenden Bruttogeschossfläche betragen.
3 Die Frei- und Spielflächen müssen nicht zwingend Grünflächen
sein, doch dürfen Garagenvorplätze und Wege nicht zur Berech-
nung herangezogen werden.
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§ 26 Umgebungsgestaltung in den Gewerbezonen
1 Zur Förderung des ökologischen Ausgleichs ist innerhalb der
Gewerbezonen pro 300 m2 Parzellenfläche mindestens ein kro-
nenbildender Baum zu pflanzen und zu unterhalten. Bestehende
Bäume werden angerechnet.

§ 27 Umgebungsplan
1 Für den Nachweis der Grün- und ökologischen Ausgleichsflä-
chenziffer ist mit dem Baugesuch ein Umgebungsplan im Mass-
stab 1:100 mit Flächennachweis einzureichen.

Der Umgebungsplan sollte
Angaben über die Modulie-
rung des Terrains (Bö-
schungskanten, Kotierung
des Terrains und allfälliger
Stützmauern, Lage und
Höhe der Einfriedigung ent-
lang von öffentlichen Stras-
sen und Wege, Erschlies-
sungswege inkl. Angabe von
Belagsmaterial) und der
Hauptbepflanzung aufwei-
sen.

§ 28 Parkplätze
1 Ist die Schaffung des erforderlichen Parkraumes auf privatem
Areal nicht möglich (z.B. bei Umbauten, geschützten Objekten, in
der Kernzone), so hat die Bauherrschaft der Öffentlichkeit zweck-
gebundene Ersatzabgaben zu entrichten.

Können ausnahmsweise auf
dem privaten Areal keine
oder nicht genügend Park-
plätze geschaffen werden,
so sind für die nicht erstell-
ten Parkplätze Ersatzabga-
ben zu leisten. Siehe dazu
„Reglement über die Ersatz-
abgabe für fehlende Abstell-
plätze“.

2 Bei neuen Bebauungen mit mehr als 6 Stammplätzen ist für
diese die Erstellung von Einstellhallen obligatorisch.

Unter neuen Bebauungen
werden sowohl funktionell
zusammengehörige Einfami-
lienhaus- als auch Mehrfa-
milienhaus-Bebauungen ver-
standen.

3 Besucher-Parkplätze sind frei zugänglich anzuordnen und zu be-
zeichnen.

Besucherparkplätze sind als
solche zu bezeichnen und
dauerhaft zu erhalten. Sie
dürfen nicht vermietet wer-
den.

§ 29 Anlagen zur Aussenbeleuchtung
1 Anlagen zur Aussenbeleuchtung sind bezüglich Ausrichtung,
Lichtlenkung, Helligkeit und Lichtsteuerung entsprechend dem
Stand der Technik so einzurichten, dass unnötige Lichtemissionen
vermieden werden.

Siehe Empfehlung „Vermei-
dung unnötiger Lichtemissio-
nen“ im Anhang 1 Empfeh-
lungen zum Zonenreglement

2 Im Übrigen gelten das Reklamenreglement sowie das Polizeire-
glement.
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§ 30 Baumreihen / Alleen entlang kommunaler Strassen
und Wege

1 Der „Erhalt / Ergänzung Baumreihen / Alleen entlang kommuna-
ler Strassen und Wege“ gemäss Zonenplan Siedlung bezweckt
eine durchgehende nachhaltige ökologische Vernetzung im Sied-
lungsraum im Sinne von § 9 NLG. Die ökologische Vernetzung
wird vornehmlich durch Bäume im öffentlichen Strassen- und
Wegraum und sekundär durch solche im angrenzenden privaten
Areal gewährleistet.

Baumallen und -reihen sind
im ZPS eingetragen (siehe
auch Naturobjekte)

2 Wo es die Platz- und Verkehrssituation erlaubt, plant, realisiert
und unterhält die Gemeinde solche Baumreihen und Alleen im
kommunalen Strassen- und Wegraum.
3 Bei Teilen von Baumreihen und Alleen, die nicht auf öffentlichem
Grund realisiert werden können, strebt die Gemeinde mit angren-
zenden Grundeigentümern Lückenschliessungen durch Pflanzun-
gen auf privatem Grund mittels Vereinbarungen an. Dabei kann
der Baumabstand von 3.0 m zur Strassenlinie unterschritten wer-
den. Solche Vereinbarungen sind für die privaten Grundeigentü-
mer fakultativ.
4 Die realisierten Bäume sind fachgerecht zu pflegen und dauernd
zu erhalten.

D.3 VORSCHRIFTEN ZU DEN SCHUTZOBJEKTEN

§ 31 Schutzkategorien
1 Es werden folgende Schutzkategorien unterschieden:

 geschützte Bauten
 erhaltenswerte Bauten
 Bauten mit Situationswert

Die bestehenden Bauten
sind ihrer architektonischen
und städtebaulichen Qualität
entsprechend in verschie-
dene Schutzkategorien ein-
geteilt. Dabei gilt für ge-
schützte Bauten ein absolu-
tes und für erhaltenswerte
Bauten ein eingeschränktes
Abbruchverbot.

Die geschützten und erhal-
tenswerten Bauten sowie
Bauten mit Situationswert
sind im Zonenplan Siedlung
eingetragen.

2 Für Bauten, welche einer Schutzkategorie zugewiesen sind, gilt
das Grenz- oder Näherbaurecht im bestehenden Umfang als er-
teilt.
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§ 32 Geschützte Bauten
1 Diesen Bauten kommt als Einzelobjekt und als Bestandteil des
gewachsenen Ortsbildes ein hoher Stellenwert zu. Sie sind vor
Zerfall zu schützen und dürfen nicht abgebrochen werden. Bauli-
che Massnahmen sind nur unter Wahrung der schutzwürdigen
Substanz und der Struktur zulässig und haben mit aller Sorgfalt zu
erfolgen.

Alle schutzwürdigen äusse-
ren und inneren Bauteile
sind zu erhalten. Bei Eingrif-
fen ist insbesondere auch
das kantonale Gesetz über
den Denkmal- und Heimat-
schutz (DHG) zu beachten.

2 Im Innern sind bauliche Veränderungen soweit möglich, als
dadurch wertvolle Bauteile nicht beeinträchtigt werden oder verlo-
ren gehen.

§ 33 Erhaltenswerte Bauten
1 Diese Bauten sind zu erhalten. Ihre Lage, ihr Volumen und ihre
Gliederung sind für das Ortsbild von Bedeutung.
2 Renovationen und Umbauten haben sich harmonisch ins Orts-
bild einzufügen. Dabei sind Gebäudeabmessungen, Geschoss-
zahl, Firstrichtung, Dachgestaltung sowie Gliederung und Propor-
tionierung des Baukörpers und der Fassaden des ursprünglichen
Gebäudes massgebend. Die wichtigsten Stilelemente sind zu er-
halten.
3 Ersatzneubauten sind nur dann möglich, wenn diese bautech-
nisch und wohnhygienisch erforderlich sind. Für Ersatzneubauten
gelten die Anforderungen an Renovationen und Umbauten sinn-
gemäss. Die wichtigsten Stilelemente sind wiederzuverwenden.

§ 34 Bauten mit Situationswert
1 Diese Bauten haben eine raumbildende Funktion. Renovationen
und Umbauten haben sich harmonisch ins Ortsbild einzufügen.
2 Für Ersatzneubauten sind Situierung, Gebäudeabmessung, Ge-
schosszahl und Firstrichtung des ursprünglichen Gebäudes mass-
gebend. Ersatzneubauten haben sich harmonisch ins Ortsbild ein-
zufügen. Von der im Zonenplan dargestellten Lage sowie dem
vorhandenen Gebäudeumriss respektive den Gebäudeabmessun-
gen kann abgewichen werden, wenn dies im Interesse des Orts-
bildes liegt.

Volumenschutz



Zonenreglement Siedlung der Gemeinde Oberwil 23

§ 35 Geschützte Brunnen und Wegkreuze
1 Die im Plan bezeichneten Brunnen und Wegkreuze sind ge-
schützt. Wegkreuze sind an ihren Standort gebunden.

§ 36 Geschützte Naturobjekte
1 Die im Zonenplan und im Anhang 5 bezeichneten geschützten
Naturobjekte, wie Einzelbäume, Baumgruppen, Baumreihen,
Hecken und Weiher sind sachgemäss zu pflegen und dürfen
ohne zwingenden Grund nicht entfernt werden.

Bäume sind wesentliche Be-
standteile der Aussenräume
und gehören genauso zum
Ortsbild wie die Bauten.

2 Die geschützten Naturobjekte sind vor Beschädigung zu schüt-
zen. Muss ein solches Naturobjekt aus zwingenden Gründen ent-
fernt werden, so ist ein gleichwertiger Ersatz zu pflanzen.

Die Kosten für Pflege und al-
lenfalls Baumersatz trägt die
Liegenschaftseigentümer-
schaft. Als Ersatzbäume
sind nur einheimische und
standortgerechte Arten ge-
stattet (siehe Anhang 5
Artenliste Bäume).

3 Vor dem Fällen besteht eine Meldepflicht beim Gemeinderat.
Dieser hat über eine entsprechende Ersatzbepflanzung zu befin-
den.
4 Insbesondere sind Abgrabungen innerhalb der Kronentraufe ver-
boten.

§ 37 Archäologische Schutzzonen

Archäologische Schutzzonen nach § 4 Archäologiegesetz bezwe-
cken den Schutz archäologischer Hinterlassenschaften sowie der
zu ihrem Schutz notwendigen Umgebung. Diese sind aufgrund ih-
res wissenschaftlichen Wertes als Bestandteile des kulturellen Er-
bes von Bedeutung.

Vor unumgänglichen Boden-
eingriffen in einer Schutz-
zone oder bei Eingriffen in
die Bausubstanz von bau-
historischen Objekten ist die
Bewilligung der zuständigen
Behörde (Archäologie Basel-
land) einzuholen, welche ge-
gebenenfalls eine archäolo-
gische oder bauhistorische
Untersuchung anordnet.

Aufgrund von Neuentde-
ckungen oder Neuerkennt-
nissen können archäologi-
sche Schutzzonen mit Fort-
dauer der Zeit neu erfasst
oder angepasst werden. Da-
her empfiehlt es sich, zu-
sätzlich zum rechtsgültigen
Zonenplan im GeoviewBL
auch den Themenlayer „Ar-
chäologie“ zu konsultieren.
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D.4 GESTALTUNGSVORSCHRIFTEN FÜR DIE KERNZONE

§ 38 Grundsätze der Gestaltung in der Kernzone
1 Im Ortskern sind erhöhte Anforderungen an die Gestaltung zu
erfüllen. Bauten und Anlagen müssen sich gut in ihre Umgebung
einfügen und auf geschützte und erhaltenswerte Objekte Rück-
sicht nehmen, so dass eine gute Gesamtwirkung erreicht wird. Zu-
dem ist bei der kubischen und typologischen Gestaltung und der
Situierung der Bauten besonders auf die ortstypischen städtebau-
lichen Strukturen des Ortskernes Rücksicht zu nehmen und ein
einheitliches Erscheinungsbild der Überbauung anzustreben. Um
dieses Ziel zu erreichen, werden bei allen Bauvorhaben, Renova-
tionen und Restaurierungen folgende Kriterien beurteilt:

 Situierung der Gebäude
 Kubische Erscheinung der Baukörper
 Dach- und Fassadengestaltung
 Material- und Farbwahl
 Umgebungsgestaltung

2 Bei der Gestaltung von Gebäuden und Gebäudeteilen und der
Beurteilung von Bauvorhaben, Renovationen und Restaurierun-
gen ist auch das Kriterium «Lebensraum geschützter Arten» zu
berücksichtigen.

Vgl. § 6 lit. d des kantonalen
Gesetzes über den Natur-
und Landschaftsschutz
(NLG).

Besonders erhaltenswerte
und förderungswürdige Le-
bensräume in alten (und
neuen) Bauten sind:

 Nischen- und spalten-
reiche Fassaden, Mau-
ern und Treppen (z. B.
Mauerfugenvegetation,
Mauersegler, Fleder-
mäuse)

 Zugängliche Dachstö-
cke und Estriche
(z. B. für Fledermäuse,
Schleiereule)

3 Gebäude in der Kernzone haben sich in der Massstäblichkeit,
Gliederung und Gestaltung in die traditionelle bauliche Umgebung
einzufügen.

Der Gemeinderat hat bei
Neubauten auch bei der
Situierung und Ausrichtung
der Bauten ein Mitsprache-
recht.

4 Das Einfügungsgebot gilt auch bezüglich der Verwendung von
Materialien und Farben.
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§ 39 Nutzungsvorschriften
1 Für Neubauten gelten die zonenspezifischen Vorschriften in § 52
des Zonenreglements Siedlung.

Neubauten sind architekto-
nisch so zu gestalten, dass
sie auch als solche erkenn-
bar sind. Sie müssen sich je-
doch harmonisch in die bau-
liche Umgebung einfügen.
Eine Kopie von Bauten ver-
gangener Zeiten wird nicht
angestrebt.

§ 40 Dachgestaltung
1 Für Hauptbauten sind Sattel- und Krüppelwalmdächer mit einer
Neigung von 40° bis 50° zulässig.

Die Dachlandschaft des
Dorfkerns bildet ein wesent-
liches Merkmal des charak-
teristischen Erscheinungsbil-
des und ist daher in seiner
Grundstruktur zu bewahren.

2 Als Bedachungsmaterial sind bei Renovationen und Ersatzbau-
ten von Hauptbauten ziegelroten Biberschwanzziegeln zu verwen-
den. Für Neubauten sind Ziegeln oder Werkstoffe zu verwenden,
die in Grösse, Farbe und Form herkömmlichen matten Tonziegeln
entsprechen, vorzugsweise sind Biberschwanzziegeln zu verwen-
den. Trauf- und Ortgangdetails sind feingliedrig auszubilden.
3 Für Klein- und Anbauten sind auch andere Schrägdachformen
zulässig.

§ 41 Bauteile auf dem Dach
1 Alle Bauteile an und auf dem Dach sind so anzuordnen und zu
gestalten, dass sie ein ästhetisch ansprechendes Gesamtbild er-
geben und mit der darunterliegenden Fassade harmonieren. Es
sind feingliedrige Konstruktionen zu wählen.

Beispiele zulässiger Bauteile
auf dem Dach siehe Anhang
3 Dachaufbauten und Dach-
einschnitte.

Sonnenkollektoren etc. sind
nur zulässig, wenn das Orts-
bild hierdurch nicht wesent-
lich beeinträchtigt wird.

2 Pro Dachfläche sind nicht mehr als zwei Arten von Bauteilen zu-
gelassen (Ausnahme: Kamine, Lüftungsrohre etc.). Dachaufbau-
ten mit Giebeldach sind hochrechteckig zu erstellen.
3 Dacheinschnitte sind nur auf der strassenabgewandten Seite zu-
lässig und müssen überdeckt sein. Sie dürfen das Ortsbild nicht
beeinträchtigen.
4 Ochsenaugen sind nur in der oberen Dachhälfte zulässig.
5 Dachflächenfenster sind auf einer Ebene einzubauen und in die
Dachhaut zu integrieren.

Dachflächenfenster sind zie-
gelbündig zu verlegen
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§ 42 Massvorschriften für Dachaufbauten
1 Für die einzelnen Bauteile gelten folgende Maximalmasse:

 Dachaufbauten in der unteren Dachhälfte (erstes Dachge-
schoss): Frontfläche 1.8 m2

 Dachaufbauten in der oberen Dachhälfte (zweites Dachge-
schoss): Frontfläche 0.5 m2

 Dacheinschnitte: Frontfläche 3.6 m2

Dachflächenfenster: max. Glasfläche 0.3 m2

Gesamtflächen für Dachflächenfenster und Glasziegelgrup-
pen: Glasfläche 2 % der zugehörigen Dachfläche

Siehe Anhang 3 Dachauf-
bauten und Dacheinschnitte

2 Die Bemessung der Frontflächen erfolgt an den äussersten Bau-
teilen der Dachaufbauten.
3 Die Summe der Breite der Dachaufbauten darf die halbe Fassa-
denlänge nicht überschreiten.

§ 43 Vorplatzbereich Anpassung § 19.1 rk-ZRS

1 In der Kernzone ist der Vorplatzbereich von Bauten aller Art frei-
zuhalten. Mögliche Nutzungsarten sind Gärten, Freiflächen und
private Parkierungsflächen. Bestehende Vorgärten sind zu erhal-
ten.

Feste Bauten aller Art und die dauernde Lagerung von ortskern-
fremden Gegenständen und Materialien wie z.B. Autos, Maschi-
nen, Materialdepots sowie gewerblichen Gütern sind nicht gestat-
tet.

Die Vorplätze umfassen das
durch Gärten, Abstellplätze
und Fussgängerbereiche be-
legte Areal zwischen den
Hausfronten und der
Strasse. Sie bilden einen
wichtigen Bestandteil des
Strassenraumes. Aufgrund
dieser grossen Bedeutung
enthalten die Zonenbestim-
mungen entsprechende Nut-
zungs- und Gestaltungsvor-
schriften.

2 Die Vorplätze sind ortsüblich zu gestalten. Empfohlen werden
wasserdurchlässige Beläge. Ortsuntypische Materialien wie Ver-
bundsteine und Pflastersteine aus Beton sind nicht zulässig.
3 Einfriedungen haben sich in das Ortsbild einzufügen und dürfen
die Höhe von 1.0 m ab fertigem Niveau nicht überschreiten. Sie
sind in ortstypischer Art auszuführen (z.B. Eisenstäbe, Staketen-
zäune). Sockel- und Einfriedungsmauern sind bis zu einer Höhe
von 0.6 m zugelassen.

§ 44 Übrige Freiräume
1 Die Freiräume sind ortstypisch und im Sinne der überlieferten
räumlichen Gliederung zu gestalten. Soweit nicht die Interessen
des Ortsbildes entgegenstehen, ist im Sinne des ökologischen
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Ausgleichs und der Durchgrünung des Siedlungsraumes eine na-
turnahe Bepflanzung mit einheimischen und standortgerechten
Arten zu wählen.

§ 45 Garagenrampen
1 Zufahrten zu unterirdischen Einstellhallen sind so zu positionie-
ren und zu gestalten, dass sie sich in das Orts- und Strassenbild
eingliedern.

§ 46 Stützmauern
1 Stützmauern sind in ortsüblichem Naturstein, Beton oder ver-
putzt auszuführen. Steinkörbe und grossformatige Blocksteine
sind in der Kernzone fremd und nicht zulässig.
2 In Abweichung zum Verkehrsflächenreglement dürfen Stützmau-
ern in der Kernzone eine Höhe von 90 cm aufweisen.

§ 47 Technische Anlagen
1 Technischen Anlagen (z.B. Wärmepumpen, Lüftungsschächte,
usw.) müssen sich gut in ihre Umgebung einfügen und sind ge-
stalterisch so auszuführen, dass das Ortsbild nicht beeinträchtigt
wird. Diese sind auf der strassenzugewandten Seite nicht zuläs-
sig.

§ 48 Baugesuche in der Kernzone
1 Sofern für die Beurteilung von Baugesuchen erforderlich, sind
zusätzliche Dokumente (Ansichten der angrenzenden Bauten, De-
tailpläne, Beschreibungen, Modelle, Farb- und Materialmuster,
Umgebungsplan etc.) einzureichen.
2 Gebäudeabbrüche, energetische Sanierungen an der Gebäude-
hülle, bauliche Veränderungen und Aussenrenovationen von allen
Bauten in der Kernzone sind bewilligungspflichtig.

Um unnötige Investitionen
und Fehlplanungen vermei-
den zu können, wird den
Bauinteressenten empfoh-
len, vor der Baueingabe
resp. bei Absichten von
Neu-, Um- und Anbauten,
Zweckänderungen sowie
Um- und Neugestaltung der
Umgebung frühzeitig die
Fachkommission der Ge-
meinde sowie die kantonale
Denkmalpflege zu konsultie-
ren.

Für die Farbgebung siehe
Farbkarte Ortskern der
Denkmalpflege
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D.5 VORSCHRIFTEN ZU DEN GEFAHRENZONEN

§ 49 Gefahrenzonen allgemein
1 Bei in Gefahrenzonen gelegenen Neubauten und -anlagen so-
wie bei wesentlichen Änderungen bestehender Bauten und Anla-
gen in Gefahrenzonen sind Massnahmen zu treffen, die die Bau-
ten und Anlagen gegen die Auswirkungen der spezifischen Natur-
gefahren hinreichend schützen
2 In Bauzonen, die mit einer Gefahrenzone erheblicher Gefähr-
dung überlagert sind, gilt grundsätzlich ein Bauverbot für neue
Bauten und Anlagen.
3 In weitgehend überbauten Bauzonen, die mit einer Gefahren-
zone erheblicher Gefährdung überlagert sind, kann die Baubewilli-
gungsbehörde auf Antrag der Bauherrschaft und nach Stellung-
nahme der zuständigen Fachstellen sowie der Gemeinde Ausnah-
men von den Schutzmassnahmen beim Erteilen der Baubewilli-
gung zulassen.
4 Die baulichen Massnahmen, die zum Schutz vor spezifischen
Naturgefahren geplant sind, sind in den Baugesuchsunterlagen
darzustellen und zu beschreiben.
5 Die Haftung des Gemeinwesens für die auf Grund der Gefahren-
zonen zu ergreifenden baulichen Schutzmassnahmen oder für
Schutzmassnahmen, die auf Grund eines Ausnahmeantrags be-
willigt wurden, ist ausgeschlossen.

§ 50 Gefahrenzone Überschwemmung
1 Gebäude und haustechnische Anlagen sind so zu bauen, dass
sie durch mögliche Hochwasserereignisse von geringer Eintre-
tenswahrscheinlichkeit (Jährlichkeit 300 Jahre) und unter Beach-
tung der gemäss der Gefahrenzone ausgewiesenen Gefahren-
stufe nicht wesentlich beschädigt werden oder Folgeschäden ver-
ursachen.
2 Die Schutzhöhen sind im Baugesuch auf Basis der Naturgefah-
renkarte zu definieren. Sie orientieren sich an der maximalen
Überschwemmungshöhe eines Hochwassers mit geringer Eintre-
tenswahrscheinlichkeit (Jährlichkeit 300 Jahre).
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3 Gebäudeteile, welche unterhalb der Schutzhöhe liegen, sind
wasserdicht auszugestalten; unterhalb der Schutzhöhe sind Öff-
nungen in der Gebäudehülle untersagt.
4 Wird das Gelände aus Gründen des Hochwasserschutzes auf-
geschüttet, wird die Fassaden- und Gebäudehöhe ab der Kote
des geschütteten Geländes, jedoch höchstens ab der Schutz-
höhe, gemessen.

§ 51 Gefahrenzone Rutschung
1 Gebäude und haustechnische Anlagen sind so zu bauen, dass
sie durch die Art der möglichen Rutschereignisse und unter Be-
achtung der gemäss der Gefahrenzone ausgewiesenen Gefah-
renstufe nicht wesentlich beschädigt werden oder Folgeschäden
verursachen.
2 Die Ver- und Entsorgungsleitungen zum Gebäude sind so aus-
zubilden, dass sie der Art der möglichen Rutschereignisse unter
Beachtung der gemäss der Gefahrenzone ausgewiesenen Gefah-
renstufe ohne Leck standhalten.
3 Für Spontanrutschungen gilt ein Ereignis mit geringer Eintretens-
wahrscheinlichkeit (Jährlichkeit 300 Jahre) als Schutzziel.
4 Die massgebenden Einwirkungen der Rutschgefahr sind mit ei-
ner Baugrunduntersuchung zu ermitteln.
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E ZONENSPEZIFISCHE VORSCHRIFTEN
§ 52 Nutzungsvorschriften im Überblick

Baubegriffe/Zonenbezeichnung
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Abkürzung Zonenbezeichnung W2 55 W2 65 W2 75 WG2 W3 WG3 G1 G2 K OeWA

Max. Vollgeschosszahl 2 2 2 2 3 3 2

Min. Grün- und ökologische
Ausgleichsflächenziffer (GAZ)

0.50 0.50 0.45 0.35 0.40 0.35 0.10 0.20

An Ziffer für Grün- und ökologi-
sche Ausgleichsflächen anre-
chenbare Fläche pro Baum ge-
mäss Artenliste

10 m2 20 m2 10 m2

Max. Ausnützungsziffer (AZ) 0.55 0.65 0.75 0.80 0.90 1.00 1.00

Max. Gebäudehöhe für Haupt-
bauten / m

11.00 11.00 11.00 11.00 14.50 14.50 14.50 16.00 14.70 15.20

Max. Fassadenhöhe für Haupt-
bauten / m

8.00 8.00 8.00 8.00 11.00 11.00 8.70 9.20

Lärm-Empfindlichkeitsstufen

(ES) gemäss LSV
II II II III II III III III III III III

Zulässige Dachform(en) für
Hauptbauten

Steildächer
Flachdächer

frei
Sattel- und Krüppel-

walmdächer
frei

Max. Gebäudehöhe für Neben-
bauten / m

5.50 m

Max. Fassadenhöhe für Neben-
bauten / m

3.50 m

Zulässige Dachform(en) für Ne-
benbauten

Steildächer
Flachdächer

andere Schrägdach-
formen zulässig

frei
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F AUSNAHMEBESTIMMUNGEN
§ 53 Ausnahmen von den Zonenvorschriften
1 Der Gemeinderat ist berechtigt, in Abwägung öffentlicher
und privater Interessen sowie in Würdigung der besonderen
Umstände des Einzelfalles bei der Baubewilligungsbehörde
schriftlich und begründet Ausnahmen von den kommunalen
Zonenvorschriften zu beantragen. Massgebend sind die Kri-
terien gemäss § 7 Abs. 2 der Verordnung vom 8. Januar
1998 zum Raumplanungs- und Baugesetz.

Das Mitspracherecht des Gemein-
derates bezieht sich sowohl auf die
Gestaltung der Gebäude wie auch
auf die Umgebung.

Ausnahmen können nur bewilligt
werden, wenn alle aufgeführten
Kriterien erfüllt sind.

§ 54 Ausnahmeüberbauung nach einheitlichem Plan
1 Der Gemeinderat ist berechtigt, bei Ausnahmeüberbauun-
gen nach einheitlichem Plan im Baubewilligungsverfahren
Ausnahmen von den für die entsprechende Nutzungszone
festgelegten Bauvorschriften zu gestatten, sofern eine hohe
Wohnqualität und eine gute Einfügung in die landschaftliche
und bauliche Umgebung gewährleistet ist.
2 Die Mindestgrundstücksfläche für eine Überbauung nach
einheitlichem Plan beträgt 2'000 m2.
3 Innerhalb des Perimeters einer Ausnahmeüberbauung
nach einheitlichem Plan kann das Attika- oder Dachge-
schoss als Vollgeschoss ausgebaut werden. Ein weiteres At-
tika-, Dach- oder Vollgeschoss ist nicht zulässig.
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4 Es sind für die einzelnen Zonen folgende Maximalmasse bzw. Formen zugelassen:

Baubegriffe/Zonenbezeichnung
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Abkürzung Zonenbezeichnung W2 55 W2 65 W2 75 WG2 W3 WG3

Max. Vollgeschosszahl mit
Ausbau Attika- oder Dachge-

schoss

3 3 3 3 4 4

Max. Ausnützungsziffer + 0.10 + 0.10 + 0.10 + 0.10 + 0.10 + 0.10

Max. Gebäudehöhe in m

bei Steildächer

+ 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m

Max. Gebäudehöhe in m

bei Flachdächern

+ 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 0 m + 0 m

Max. Fassadenhöhe in m

Bei Flachdächern

Max. Fassadenhöhe in m

bei Steildächern

+ 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m

§ 55 Dachaufstockungen innerhalb von Ausnahme-
überbauungen nach einheitlichem Plan

1 Für die im Zonenplan eingetragenen Ausnahmeüberbauun-
gen nach einheitlichem Plan Nr. 5, 12, 13 und 14 ist die ge-
schlossene Bauweise vorgeschrieben. Bei Dachaufstockun-
gen gelten die notwendigen Grenzbaurechte als erteilt.
2 Dachaufstockungen müssen sich gut ins Siedlungsbild ein-
ordnen. Sie sind nach Möglichkeit gleichzeitig über der gan-
zen Häuserzeile resp. Häusergruppe zu realisieren.

Diese Bestimmung regelt das Vor-
gehen bei Dachaufstockungen in-
nerhalb der im Zonenplan bezeich-
neten Siedlungen, damit frühzeitig
Fragestellungen hinsichtlich des Er-
scheinungsbildes und der Grenz-
baurechte befriedigend gelöst wer-
den können.

3 Werden Dachaufstockungen zeitlich gestaffelt realisiert, so
haben sich alle Aufstockungen hinsichtlich ihrer Art und Ge-
staltung der ersten anzupassen.
4 Im Interesse des Ortsbildes kann der Gemeinderat für die
jeweiligen Überbauungen, oder einzelne Teile davon, Ge-
staltungskriterien aufstellen. Der Gemeinderat ist befugt,



Zonenreglement Siedlung der Gemeinde Oberwil 33

Einsprache gegen ein Baugesuch zu erheben, wenn eine
Verunstaltung des Orts- und Siedlungsbildes zu erwarten ist.
5 Vor Eingabe des ersten Baugesuches ist ein Gestaltungs-
konzept für die gesamte Überbauung oder Häuserzeile vor-
zulegen. Das Konzept wird von den betroffenen Eigentüme-
rinnen und Eigentümern in Zusammenarbeit mit der Ge-
meinde entwickelt. Das Gestaltungskonzept ist Grundlage
zur Beurteilung der Baugesuche für Dachaufstockungen.
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G QUARTIERPLANUNG
§ 56 Quartierplanverfahren
1 Für den Erlass von Quartierplänen gelten die Bestimmun-
gen des kantonalen Raumplanungs- und Baugesetzes vom
8. Januar 1998, insbesondere die §§ 37 bis 47 RBG.
2 Absichten der jeweiligen Grundeigentümerschaft für die Er-
arbeitung einer Quartierplanung sind dem Gemeinderat früh-
zeitig anzuzeigen, damit der Gemeinderat seine Anliegen
rechtzeitig einbringen kann.
3 Eine Nutzungserhöhung gegenüber der Grundnutzung
kann nur dann gewährt werden, wenn die unter Abs. 4 auf-
geführten Kriterien beachtet werden und eine hochstehende
Bebauungs- und Aussenraumqualität sichergestellt wird. Da-
bei ist ein adäquater Beitrag zur Infrastruktur zu leisten und
zu berücksichtigen.
4 Folgende Kriterien sind vom Projektierenden und vom Ge-
meinderat bei der Ausarbeitung von Quartierplanvorschriften
besonders zu beachten:

a) Die haushälterische Nutzung des Bodens;
b) Steigerung der Wohn- und Aussenraumqualität;
c) Einpassung in die Nachbarschaft und in das Orts- und

Landschaftsbild;
d) gute Verkehrserschliessung für alle Verkehrsarten

(öV, Individual- und Langsamverkehr);
e) optimierte Parkierungsanordnung;
f) Realisierung eines vielfältigen Wohnungsangebots

(d. h. altersgerechtes Wohnen, verschiedene Woh-
nungsgrössen und Zielgruppen, Anteil gemeinnütziger
Wohnungen);

g) Energiekonzept (mit Zielen wie Minimierung des Ener-
giebedarfs, rationelle Energienutzung, Nutzung von
erneuerbaren Energien, Optimierung der Gebäude-
hüllen etc.) und nachhaltige Bauweise;

h) Erstellung eines Mobilitätskonzepts, welches aufzeigt,
wie die Mobilität aller Nutzergruppen (d. h. Beschäf-
tigte, Bewohnerschaft, Besuchende, Kunden)
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organisiert und bewältigt werden kann. Mit dem Kon-
zept sind Massnahmen aufzuzeigen, die den induzier-
ten Verkehr mit den Strassenkapazitäten, dem öffent-
lichen Verkehr und dem Fuss- und Veloverkehr ab-
stimmen.

i) Entsorgungskonzept (Wertstoffsammelstellen, Kom-
postierplätze etc.);

j) Realisierung attraktiver Grünräume und Berücksichti-
gung der Biodiversitäts-Förderung sowie des ökologi-
schen Ausgleichs im Siedlungsraum;

k) zweckmässige Etappierung.
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H SCHLUSSBESTIMMUNGEN
§ 57 Gebühren
1 Für die Erteilung einer Bewilligung nach § 92 RBV kann
eine kostendeckende Gebühr erhoben werden. Die Gebühr
wird in der Gebührenordnung der Gemeinde festgelegt.

§ 58 Vollzugsbehörde Muster-Teilzonenreglement
Siedlung „Ortskern“

1 Der Vollzug dieser Zonenvorschriften, unter Vorbehalt des
Baubewilligungsverfahrens, ist Sache des Gemeinderates.
Er kann zur Sicherstellung der Zonenvorschriften im Rah-
men des Baubewilligungsverfahrens Auflagen formulieren.
2 Für den Vollzug einzelner Vorschriften kann der Gemein-
derat ergänzende Richtlinien zu diesem Reglement erlas-
sen.

§ 59 Zuständigkeit
1 Die Gemeindeverwaltung ist zuständig für den Erlass von
Verfügungen im Rahmen des kleinen Baubewilligungsver-
fahrens nach § 92 f. RBV.
2 Der Gemeinderat kann weitere Kompetenzen an die Ge-
meindeverwaltung delegieren.

§ 60 Beratende kommunale Fachkommission Muster-Teilzonenreglement
Siedlung „Ortskern“

1 Zur Beurteilung von Bauvorhaben setzt der Gemeinderat
eine beratende Fachkommission ein. Der Gemeinderat stützt
sich bei seinen Entscheiden auf die Empfehlungen der Kom-
mission.

§ 61 Strafen und Bussen
1 Zuwiderhandlungen gegen das vorliegende Zonenregle-
ment Siedlung werden gemäss § 136 RBG bestraft. Die dar-
aus entstehenden Kosten und Aufwendungen inkl. Wieder-
herstellungskosten sind durch den Verursacher zu tragen.
2 Bussen, die in der Kompetenz des Gemeinderates ausge-
sprochen werden, richten sich nach den Bestimmungen des
Gemeindegesetzes.



Zonenreglement Siedlung der Gemeinde Oberwil 37

3 Vor dem Verfügen einer Busse ist der Gemeinderat be-
rechtigt eine schriftliche Verwarnung auszusprechen.

§ 62 Aufhebung früherer Beschlüsse
1 Alle den Zonenvorschriften Siedlung gemäss diesem Reg-
lement und zugehörigem Zonenplan widersprechenden
früheren Beschlüsse und Pläne sind aufgehoben, insbeson-
dere

a) Zonenplan und Zonenreglement Siedlung vom
1. März 1994

b) Teilzonenplan Dorfkern vom 1. März 1994
c) Teilzonenplan Fürstenrain vom 22. Juli 1964
d) Lärmempfindlichkeitsstufenplan vom 1. März 1994

2 Die bei Inkrafttreten des vorliegenden Reglements hängi-
gen Baugesuche werden nach dem neuen Recht, die hängi-
gen Beschwerden nach dem alten Recht beurteilt.

§ 63 Inkrafttreten
1 Die Zonenvorschriften Siedlung treten mit der Genehmi-
gung durch den Regierungsrat in Kraft.
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I BESCHLÜSSE UND GENEHMIGUNG

Gemeinde
Beschluss des Gemeinderats: ___________________ Namens des Gemeinderates

Beschluss der Gemeindeversammlung: ___________ Der Gemeindepräsident:

Referendumsfrist: ____________________________

Urnenabstimmung: ___________________________ Der Leiter Gemeindeverwaltung:

Publikation der Planauflage:

im Amtsblatt Nr. ______ vom ___________________

Planauflage: ________________________________

Kanton

Vom Regierungsrat des Kanton Basel-Landschaft genehmigt Der Landschreiber:

mit Beschluss Nr. ________ vom _______________

Publikation des Regierungsratsbeschlusses

Im Amtsblatt Nr. _________ vom _______________
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J ANHÄNGE

Anhang 1: Empfehlungen zum Zonenreglement

Naturnahe Gestaltung der Gartenanlagen

Der Gemeinderat befürwortet die naturnahe Gestaltung von Gartenanlagen.

Vermeidung von Schottergärten

Schottergärten, bei denen Aussenflächen ganz oder teilweise mit Schotter bedeckt
werden, sind zu vermeiden, da sie mit zahlreichen Nachteilen verbunden sind: Die
mit einem Vlies abgedeckten Böden können zu zusätzlichem Abwasser führen. Für
Pflanzen und Tiere bieten diese Flächen kaum Lebensraum. Schottergärten wirken
sich auch negativ auf das Mikroklima aus, da sich die Steine im Sommer aufheizen
und zu mehr Hitze in den Quartieren führen. Schliesslich entsprechen die Schotter-
gärten nicht dem für die Gemeinde charakteristischen Quartierbild mit den begrün-
ten Vorgärten.

Nichtversiegelung bzw. Entsiegelung von Wegen und Plätzen

Eine Zielsetzung des Gewässerschutzgesetzes ist die Rückhaltung von Regenwas-
ser und dessen Versickerung an Ort. Mit der Erstellung von wasserdurchlässigen
Abstellplätzen, Gehwegen, Sitzplätzen etc. kommt man diesem Ziel sicher näher.
Überdies präsentieren sich solcherart gestaltete Plätze aus einer gewissen Distanz
wie Rasenflächen.

Vorplätze, private Parkplätze und Wege

Befahr- oder begehbare Freiflächen sind nach Möglichkeit als wasserdurchlässige
Flächen zu gestalten. Die Beschaffenheit soll zumindest einen minimalen Pflanzen-
bewuchs zulassen. Flächendeckende Versiegelungen sind möglichst zu vermeiden.

Vermeidung unnötiger Lichtemissionen

Ausrichtung: Lichtstrom von oben nach unten richten. Lichtlenkung von unten nach
oben ist grundsätzlich zu vermeiden. Mindestens sind Leuchten so abzuschirmen,
dass Lichtimmissionen in nicht zu beleuchtende Räume verhindert werden. Lichtlen-
kung: Vermeidung unnötiger Emissionen auf nicht zu beleuchtende Bereiche durch
präzise Lichtlenkung. Ist dies nicht direkt möglich, sind als weitere Massnahme Ab-
schirmungen vorzunehmen.
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Helligkeit: Objekte nur so hell beleuchten wie notwendig. Die erforderliche Helligkeit
ergibt sich aus der Nutzung. Es ist darauf zu achten, dass die Helligkeit nicht über
die Anforderung der Nutzung hinausgeht und keine Überbeleuchtung entsteht.
Lichtsteuerung: Berücksichtigung der allgemeinen Nachtruhe zwischen 22 und 6
Uhr durch Abschaltung oder Reduzierung auf ein Minimum durch zeit- und bewe-
gungsabhängige Beleuchtung (Verwendung von Bewegungsmeldern, Zeitschaltuh-
ren). Es ist zu berücksichtigen, dass Sicherheits- und gestalterische Beleuchtung
zwingend unterschiedlich angesteuert werden können.

Anschluss an Wärmeverbund Oberwil - Therwil

Bei Erstellung von Bauten und Anlagen mit einer Nutzfläche von mehr als 500 m2

wird ein Anschluss an den Wärmeverbund Leimental empfohlen.
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Anhang 2: Dachformen
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Anhang 3: Dachaufbauten und Dacheinschnitte
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Anhang 4: Skizze Fassaden- und Gebäudehöhe
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Anhang 5: Liste der geschützten Naturobjekte gemäss § 36 ZRS

Objekt-Nr. Objekt Parz.-Nr. Weitere Angaben

B1 Einzelbaum 1596 Linde

B2 Einzelbaum 1596 Linde

B3 Baumgruppe 1596 Linde und Eiche

B5 Baumgruppe 2726

B6 Einzelbaum 1830 Rosskastanie

B7 Einzelbaum 3642 Rosskastanie

B8 Baumgruppe 758 Drei Winterlinden

B10 Einzelbaum 694 Sommerlinde

B14 Baumgruppe 726 Zwei Rosskastanien

B19 Einzelbaum 2715 Kirschbaum

B21 Einzelbaum 3066 Feldahorn

B22 Baumgruppe 815 Zwei Stieleichen

B23 Einzelbaum 1971 Rosskastanie

B24 Einzelbaum 542 Zweistämmige Eibe

B25 Einzelbaum 573 Linde

B26 Einzelbaum 318 Linde

B27 Baumgruppe 2126 Zwei Stieleichen

B28 Einzelbaum 326 Nussbaum (Ersatzpflanzung)

B29 Einzelbaum 326 Bergahorn

B30 Einzelbaum 249 Freistehende Hainbuche

B32 Einzelbaum 322 Linde

B33 Einzelbaum 2126 Eiche (Ersatzpflanzung)

B34 Einzelbaum 324 Abgestorbener Baum

B35 Einzelbaum 324 Linde

B36 Einzelbaum 324 Linde

B37 Einzelbaum 455 Linde

B38 Einzelbaum 1844 Felsenbirne (Ersatzpflanzung)

B39 Einzelbaum 339 Linde

B40 Einzelbaum 342 Sommerlinde

B41 Baumgruppe 1844 Buche und Linde

B42 Einzelbaum 268 Linde

B43 Baumgruppe 268 Zwei Linden
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Objekt-Nr. Objekt Parz.-Nr. Weitere Angaben

B44 Einzelbaum 268 Linde

B45 Baumgruppe 6911 Zwei grosskronige Platanen

B46 Baumgruppe 356 Zwei Rosskastanien

B47 Baumgruppe 356 Zwei Hainbuchen (Ersatzpflanzung)

B48 Einzelbaum 300 Ahorn

B49 Einzelbaum 361 Linde

B50 Einzelbaum 283 Platane

B51 Einzelbaum 297 Platane

B52 Einzelbaum 302 Linde

B53 Einzelbaum 221 Linde

B54 Baumgruppe 221

B55 Einzelbaum 210 Spitzahorn

B57 Einzelbaum 866 Linde

B58 Baumgruppe 943 Drei Eichen

B59 Einzelbaum 43 Eiche

B60 Einzelbaum 1412 Rosskastanie

B64 Einzelbaum 53 Eiche

B65 Einzelbaum 53 Linde

B66 Einzelbaum 53 Feldahorn

B67 Baumgruppe 53 Eiche und Buche

B68 Einzelbaum 313 Linde

B69 Einzelbaum 313 Linde

B70 Baumgruppe 34 Vier Linden

B71 Einzelbaum 1304 Eiche

B72 Baumgruppe 3220 Zwei Platanen

B73 Baumgruppe 3220 Drei Platanen

B74 Einzelbaum 3978 Platane

B75 Baumgruppe 1185 Drei Platanen, direkt an der Strasse

B76 Baumgruppe 97, 98 Fünf Ahornbäume

B78 Einzelbaum 3906 Nussbaum

B79 Einzelbaum 3906 Nussbaum

B80 Einzelbaum 3906 Nussbaum

G2 Baumreihe Diverse Ca. 50 Sommerlinden
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Objekt-Nr. Objekt Parz.-Nr. Weitere Angaben

G4 Baumreihe 750 Baumreihe in Ausnahmebebauung

G5 Baumreihe 690

G9 Hecke Diverse Inkl. vier alte Stieleichen

G10 Hecke Diverse 8 m breit

G11 Baumgruppe 322 Obstbäume

G13 Baumgruppe 266, 268

G14 Hecke Diverse 2 bis 3 m breit

G17 Hecke 1419 5 bis 8 m breit

G19 Baumreihe Diverse

W1 Weiher 762 Weiher in Stallenmatt-Siedlung

W2 Weiher 7219 Weiher auf Schulareal
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Anhang 6: Artenliste standortgerechte Bäume
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Anhang 7: Artenliste einheimische Sträucher
Einheimische Sträucher im Kanton Basel-Landschaft - Gesamtliste


